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REPUBLIK äST RREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Zl. 52. 842/3-IV-1/86 
Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 

Schreibens anführen. 

E G- Drittstaaten, 
Übereinkommen über den grenz
überschreitenden Gelegenheits
verkehr mit Omnibussen ( AS O R) 

An die 

Pralamentsdirektion 

in Wi e n 

1Qo/HE 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Telex Nr.: 111800 

Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 

OVA: 0090204 

Sachbearbeiter: D r. A i g n e r 
Tel. (0 22 2) 75 76 31 Klo 9374 

od. 75 65 01 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr übermittelt in der Anlage den Entwurf des Bundesge
setzes zur Erfüllung des Übereinkommens über die Personen
beförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr 
mit Omnibussen samt den dazugehörigen Erläuterungen. 

Dieses " Übereinkommen über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomni
bussen", das die Kurzbezeichnung " AS O R" trägt, wurde am 26. 
Mai 1982 von österreich, den Europäischen Gemeinschaften 
sowie einer Reihe anderer europäischer Staaten unter
zeichnet. Das Übereinkommen - ein auf Gesetzesstufe stehen-
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der Staatsvertrag - wurde durch den Nationalrat nach Art. 
50 Abs. 2 B-V G  genehmigt und nach dessen Ratifikation durch 
österreich am 14. 3. 1986 beim CEMT-Sekretariat in Paris hin
terlegt und ist gemäß Art. 18 Abs. 3 des Übereinkommens am 
1. Juni 1986 (allerdings nur hinsichtlich Abschnitt I) in 
Kraft getreten. Die Abschnitte II und III treten 7 Monate 
nach dem Inkrafttreten für den innerstaatlichen Bereich, 
also am 1. 1. 1987 in Kraft. 

Da das Übereinkommen zur unmittelbaren Anwendung aber nicht 
geeignet ist, ist daher gemäß Art. 13 des Übereinkommens 
die Erlassung von Durchführungsbestimmungen unbedingt er
forderlich, was mit dem vorliegenden Entwurf eines Erfül
lungsgesetzes erfolgen soll. 

Der Inkrafttretenstermin wurde ursprünglich so gewählt, daß 
dieses Erfüllungsgesetz gleichzeitig mit den Abschnitten II 
und III des Übereinkommens (also am 1. 1. 1987) in Kraft 
treten hätte kön�en. Da gegenwärtig aber der Zeitpunkt der 
möglichen Rechtswirksamkeit der Durchführungsbestimmungen 
noch nicht abzusehen ist, wurde der Termin für das Inkraft
treten des vorliegenden Erfüllungsgesetzes vorerst offenge
lassen. 

Zur Gestaltung des Entwurfes ist zu bemerken, daß die Be
griffsbestimmungen sowie die wesentlichen Bestimmungen über 
das Kontrolldokument aus Gründen der Systematik vom Über
einkommen selbst übernommen worden sind. Die Regelungen be
treffend das Verfahren zur Kontrolle des einheitlichen Kon
trolldokumentes, einschließlich der Maßnahmen der Kon
trolle, die gegenseitige Benachrichtigungspflicht im Falle 
des Zuwiderhandelns sowie die Strafbestimmungen wurden an 
die geltenden Rechtsnormen angepaßt und sind somit für den 
innerstaatlichen Bereich unmittelbar anwendbar. 

-
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Es wird ersucht, zum vorliegenden Entwurf für ein Erfül
lungsgesetz zum AS O R- Übereinkommen 

bis längstens 30. November 1986 

Stellung zu nehmen. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine do. Äußerung ein
langen, wird angenommen, daß von do. keine Bemerkungen an
zubringen sind. 

Für 
der 

Wien, am 23. Oktober 1986 

Für den Bundesminister: 
Dr. Weber 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Zl. 52.842/4-IV- 1/86 
Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 

Schreibens anführen. 

EG-Drittstaaten, 

Übereinkommen über den grenz

überschreitenden Gelegenheits

verkehr mit Omnibussen (ASOR) 

Zusatz: Entwurf eines Bundesgesetzes 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Telex Nr.: 111800 

Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 

OVR: 0090204 

Sachbearbeiter: M R D r. A I G N E R 
Tel. (0 22 2) 75 76 31 KI. 9374 

od. 75 65 01 

Gesetzentwu rJ 
ZI ................ :U-....... -GE/19 .. sf.f 
Datum .1....f1.� ..... <:. ........ �? .... . 
Verteilt ................................................... . 

zur Erfüllung des übereinkommens 

über die Personen beförderung im 

grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr 

mit Omnibussen (ASOR) 

An die 

Parlamentsdirektion 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

10 17 Wien 

Im Nachhang zu der mit Schreiben vom 23. Oktober 1986, Zl. 

52.843/3-IV- 1/86, erfOlgten Aussendung des Entwurfes für 

ein Erfüllungsgesetz zum Übereinkommen über die Personen

beförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr 

mit Omnibussen (ASOR) zur Begutachtung übermittelt das Bun

desministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr eine 

Kopie der Anlage zu § 6 betreffend das Kontrolldokument mit 

·der Bitte, dieses anstelle des ursprüngliChe übersandten 

Exemplars der Anlage bei der BegutaChtung zum vorliegenden 
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Gesetzesentwurf zu verwenden, da verscniedene Änderun-

gen erforderlicn waren, die zum Zeitpunkt der Versendungen 

nocn nicnt feststanden. 

Wi en, am 5. November 1986 

Für den Bundesminister: 

Für die Ricntigkeit 

der Ausfertigung: 1pi;r� 
Dr. AIGN ER 
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Entwurf 

Bundesgesetz vom zur Erfüllung des überein-

kommens über die Personenbeförderung im grenzüberschrei

tenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt 1 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1 

(1) Dieses Bundesgesetz dient der Erfüllung des überein

kommens über die Personenbeförderung im grenzüber

schreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen 

und ist anzuwenden auf: 

a) die Personenbeförderung auf der Straße im grenz

überschreitenden Gelegenheitsverkehr, die durch

gefÜhrt wird 

- zwischen dem Gebiet einer Vertragspartei im 

Sinne des übereinkommens und dem Gebiet der 

Republjk Österreich oder 

- von und nach dem Gebiet der Republik österreich 

und gegebenenfalls im Rahmen. solcher Verkehrs

dienste im Transit sowohl durch das Gebiet einer 

anderen Vertragspartei als auch durch das Gebiet 

eines Nichtvertragsstaates, und zwar 

- mit Fahrzeugen. die im Gebiet der Republik 

Österreich bzw. einer Vertragspartei zugelassen 

sind und die nach ihrer Bauart und Ausstattung 

geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun 
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Personen - einschließlich des Lenkers - zu be

fördern. 

b) auf die Leerfahrten im Zusammenhang mit diesen 

Verkehrsdiensten. 

(2) Grenzüberschreitender Verkehr im Sinne des Oberein

kommens ist der Verkehr, der das Gebiet der Republ ik 

österreich und das einer anderen Vertragspartei im 

Sinne des Obereinkommen berührt. 

§ 2 

( 1) Gelegenheitsverkehr im Sinne des Obereinkommens ist 

der Verkehrsdienst, der weder der Definition des 

Linienverkehrs im Sinne des Bundesgesetzes vom 2. 

April 19 52, betreffend die linienm�ßige Beförderting 

zu Lande mit Kraftfahrzeugen, in der jeweils geltenden 

Fassung, noch der Definition des Pendelverkehrs gemäß 

§ 3 dieses Bundesgesetzes entspricht. 

Er umfaßt 

a) Rundfahrten mit geschlossenen Türen, d.h. Fahrten, 

die mit demselben Fahrzeug ausgeführt werden, das 

auf der gesamten Fahrtstrecke dieselbe Reisegruppe 

befördert und sie an den Ausgangsort zurÜCkbr ingt; 

b) Verkehrsdienste, be i denen zur Hinfahrt Fahrgäste 

aufgenommen wurden und bei denen die Rückfahrt 

eine Leerfahrt ist; 

c) alle sonstigen Verkehrsdienste. 
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(2) Beim Gelegenheitsverkehr dürfen Fahrgäste unterwegs 

weder aufgenommen, noch abgesetzt werden, es sei denn, 

daß die zuständigen Behörden der betreffenden Ver

tragspartei Ausnahmen hievon gestatten. Diese Fahrten 

dürfen mit einer gewissen Häufigkeit ausgeführt 

werden, ohne dadurch die Eigenschaft des Gelegenheits

verkehrs zu verlieren. 

§ 3 

(1) Pendelverkehr im Sinne des Übereinkommens ist der 

Verkehrsdienst, bei dem bei mehreren Hin- und Rück

fahrten von demselben Ausgangsort nach demselben 

Zielort Reisende befördert werden, die zuvor in 

Gruppen zusammengefaßt worden sind. Jede Reisegruppe, 

welche die Hinfahrt gemeinsam ausgeführt hat, wird 

bei einer späteren Fahrt geschlossen an den Ausgangs

ort zurückgebracht. 

Unter Ausgangsort und Zielort sind der Ort des Reise

antritts und der Ort des Reiseziels sowie deren Um

gebunq zu verstehen. 

(2) Bei Pendel fahrten dürfen unterwegs Fahrgäste weder 

aufgenommen, noch abgesetzt werden. 

(3) Die erste Rückfahrt und die letzte Hinfahrt in der 

Reihe der Pendel fahrten sind Leerfahrten. 
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Abschnitt 2 

§ 4 

Durch das übere inkommen l iberal is ierte Personenbeför

derungen 

(1) Der in § 2 Abs. 1 lit. a) und b) angeführte Gelegen

heitsverkehr österreichischer Verkehrsunternehmer ist 

auf dem Gebiet einer anderen Vertragspartei im Sinne 

des übereinkommens von jeder Beförderungsgenehmigung 

befreit. 

(2) Von jeder Beförderungsgenehmigung auf dem Geb iet einer 

anderen Vertragspartei im Sinne des übereinkommens ist 

der in § 2 Abs. 1 lit. c) angeführte Gelegenheits -

verkehr österr. Verkehrsunternehmer, der dadurch ge

kennzeichnet ist, daß 

- die Hinfahrt eine Leerfahrt ist und alle Fahrgäste 

am selben Ort aufgenommen werden und 

die Fahrgäste 

a) - auf dem Gebiet entwe1e� e iner N ichtvertrags

parte i oder e iner anderen Vertragsparte i im Sinne 

des übere inkommens, und e iner anderen als der, in 

der s ie aufgenommen werden, auf Grund von Beför

derungsverträgen, d ie vor ihrer Ankunft auf dem 

Geb iet der letztgenannten Vertragsparte i ge

schlossen wurden, in Gruppen zusammengefaßt s ind, 

und 

- in das Gebiet der Republ ik österre ich befördert 

werden 
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b) - vorher von demselben österr. Verkehrsunter

nehmer nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 lit. b) in das 

Gebiet der Vertragspartei im Sinne des Überein

kommens gebracht worden sind, in dem s·ie wieder 

aufgenommen werden, und in das Gebiet der 

Republik österreich befördert werden, oder 

c) - eirigeladen worden sind, sich in das Gebiet 

einer anderen Vertragspartei im Sinne des Über

einkommens zu begeben, wobei der Einladende die 

Beförderungskosten übernimmt. Die Fahrgäste 

müssen ein zusammengehöriger Personenkreis sein, 

der nicht nur zum Zweck der Fahrt gebildet worden 

sein darf, und der in das Gebiet der Republik 

Österreich gebracht wird. 

.. 
(3) Der in § 2 Abs. 1 lit. c) angeführte Gelegenheits -

verkehr kann der Beförderungspflicht unterworfen 

werden, soferne die Bedingungen des Absatzes 2 nicht 

erfüllt sind. 

Abschnitt 3 

Organisation d�r Kontrolle 

§ 5 

(1) Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr bedient sich zur Wahrnehmung der Kontrolle 

der Verkehrsunternehmen, die Gelegenheitsverkehr im 

Sinne des Obereinkommens ausführen, . der örtlich zu� 
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st�ndigen Organe der mittelbaren Bundesverwaltung. Das 

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Ver

kehr kann zur Kontrolle der von den Verkehrsunter

nehmern bzw. deren Lenkern in diesem Zusammenhang 

mitzuführenden Kontrolldokumente auch die Landeskam

mern der gewerblichen Wirtschaft bzw. deren Gliede

rungen beauftragen. 

(2) Als Kontrollberechtigte gelten die Organe der Zoll

ämter und der Zollwache, die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes, die Organe der Straßenaufsicht 

( §  97 St VO) sowie der zu diesem Zwecke eigens einge

setzten Beauftragten der Kammern der gewerblichen 

Wirtschaft bzw. deren Gliederungen. 

(3) Für die Wahrnehmung der vorgesehenen Kontrolle der in 

Betracht kommenden Beauftragten der Kammern der ge

werblichen Wirtschaft ist eine besondere Ermächti

gungsurkunde vorgesehen, deren Ausstellung durch die 

zur Ausgabe des Kontrolldokuments erm�chtigten Kammern 

der gewerblichen Wirtschaft erfolgt, deren n�here Aus

gestaltung hingegen der zust�ndigen Behörde im Sinne 

dieses Bundesgesetzes Obliegt. 

(4) Die zur Erfüllung der Kontrolle nach diesem Bundes

gesetz von den Kammern �er gewerbliChen Wirtschaft 

bzw. deren Gliederungen erm�chtigten Beauftragten 

unterliegen der Aufsicht der zuständigen Behörden. 
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Abschnitt 4 

Verfahren der Kontrolle 

§ 6 

(l) Die Kontrolle kann sowohl an den Grenzen, als auch im 

gesamten Bundesgebiet erfolgen. 

(2) Die Verkehrsunternehmer oder deren lenker, die Ge

legenheits verkehr im Sinne des übereinkommens aus

führen, haben den Kontrollberechtigten im Sinne des 

§ 4 Abs. 2 auf Verlangen ein Fahrtenblatt vorzuweisen, 

das Teil eines Kontrolldokumentes ist, das von den 

in diesem Gesetz zur Vollziehung bestimmten zuständi

gen Behörden oder von einer anderen hiezu ermächtigten 

Stelle ausgegeben wird. 

Abschnitt 5 

Mittel und Maßnahmen der Kontrolle 

Vorschriften über das Fahrtenheft 

und die Fahrtenblätter 

§ 7 . 

(l) Das Kontrolldokument nach § 6 besteht aus abtrenn

baren fahrtenblättern in doppelter Ausfertigung, die 

in Fahrtenheften zu je 25 Fahrtenblättern enthalten 
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sind. Das Kontrolldokument muß dem Muster der Anlage 

entsprechen und bildet einen Bestandteil dieses Bun

desgesetzes. 

(2) Jedes Fahrtenheft mit seinen Fahrtenblättern ist -

numeriert. Die Fahrtenblätter sind zusätzlich von 

1 - 25 durchnumeriert. 

(3) Das Fahrtenheft wird auf den Namen des Verkehrs unter

nehmers ausgestellt, es ist nicht übertragbar. 

(4) Das Fahrtenblatt ist in einem Original und in einer 

Durchschrift anzulegen. 

(5) Das- Original des Fahrtenblatts ist während der gesam

ten Dauer der Fahrt, für die es ausgestellt wurde, im 

Fahrzeug mitzuführen. 

(6J Der Verkehrsunternehmer ist für die ordnungsgemäße 

FOhrung der Fahrtenblätter- verßntwortlich. 

( 7 )  Das Fahrtenblatt ist vom Verkehrsunternehmer für jede 

Fahrt vor deren Antritt in doppelter Ausfertigung aus

zufOllen. 

(8) Es ist dem Verkehrsunternehmer freigestellt, die Namen 

der Fahrgäste mittels einer auf einem gesonderten 

Blatt im voraus erstellten liste anzugeben, das an der 

in Punkt 6 des Fahrtenblattes vorgesehenen Stelle 

festzukleben ist. Ein Stempel des Verkehrsunternehmens 
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oder gegebenenfalls seine Unterschrift oder die Unter

schrift des Lenkers des verwendeten Fahrzeuges ist 

so anzubringen, daß sie sich ,teils auf der Liste und 

teils auf dem Fahrtenblatt befinden. 

(9) Für Verkehrsdienste, bei denen die Hinfahrt eine Leer

fahrt nach § 4 Abs. 2 ist, kann die Liste der Fahr

gäste unter den in Abs. 8 genannten Bedingungen zum 

Zeitpunkt der Aufnahme der Fahrgäste erstellt werden. 

(10) Die Gültigkeitsdauer des Fahrtenheftes läuft bis die 

Fahrtenblätter aufgebraucht sind. 

( 1 1) Die Originale und die Durchschriften der Fahrten 

blätter sind zusammen mit dem Fahrtenheft ein Jahr 

lang aufzubewahren. 

Die Frist für die AUfbewahrung beginnt für das Ori

ginal des Fahrtenblattes mit der Beendigung der da

rin angegebenen Fahrt, für das Fahrtenheft und die 

Durchschriften der Fahrtenblätter mit der letzten 

Fahrt, für die dilS Fahrten�l�tt gilt. Die Bestim

mungen für die Aufbewahrungsfrist gelten sinngemäß 

auch für verschriebene oder sonstige unbrauchbar ge

wordene Fahrtenblätter. 

(12) Ein Muster aus grünem Karton, das den Wortlaut des 

Musters des Deckblattes ( Vorder- und Rückseite ) des 

Kontrolldokumentes nach der Anlage dieses Bundesge

setzes, auf welche in diesem Zusammenhang verwiesen 

wird, enthält, ist im Fahrzeug mitzuführen. 
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Dieses Muster ist dem Kontrollberechtigten auf Ver
langen vorzuweisen. 

( 1 3) Zwecks statistischer Erfassung der Anzahl der im 

Rahmen des Übereinkommens von österr. Verkehrsunter
nehmern durchgeführten Fahrten haben diese bzw. deren 

lenker bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet den 
Zollorganen jeweils einen Durchschlag des Fahrten
blattes auszuhändigen. Dieser Fahrtenblatt-Durch
schlag ist von den Zollorganen zwecks Ermittlung der 
Gesamtzahl der an der betreffenden Grenzübertritts

stelle zu verzeichnenden Anzahl derartiger Fahrten 
österr. Verkehrsunternehmer und zur vorgesehenen 

seinerzeitigen Bekanntgabe an die zuständigen Behör
den einzubehalten. 

Maßnahmen der Kontrolle 

§ 8 
• 

(1) Bei Gelegenheitsverkehren nach § 2 ist der lenker 

verpflichtet, den Bedi�nsteten der Zollämter und d�r 
Zollwache, den Organen des öffentlichen Sicherheits

dienstes, den Organen der Straßenaufsicht ( §  97 StVO) 

sowie den zu Kontrollzwecken eingesetzten Beauftragten 
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft auf Verlangen 
das Original des für die Fahrt erforderlichen Fahrten-
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blattes sowie das Muster des Deckblattes des Kontroll
dokumentes nach § 6 Abs. 12 vorzuweisen. 

(2) Händigt der Lenker das erforderliche Fahrtenblatt 

nicht aus, weist er das Muster des Deckblattes nicht 
vor, ist das erforderliche Kontrolldokument unrichtig 
oder unvollständig ausgefüllt oder entspricht die Be
f örderung nicht den Bestimmungen der erforderlichen 
Genehmigung, kann die Fortsetzung der Fahrt nach der 

vom Kontrollorgan durchgeführten Anzeige bei den im 
Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung tätig werden
den Bezirksv��waJtungsbehörden von diesen �ntersagt 
werden. 

(3) Die Kontrollorgane können beim Verdacht einer Ober
tretung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Ab
wendung der Maßnahme nach Abs. 2 ( Untersagung �er 
Fortsetzung der Fahrt durch die nach erfolgter Anzeige 

befaßte Bezirksverwaltungsbehörde ) eine Sicherheits
leistung im Sinne des § 1 1  Abs. 3 verlangen. Soferne 

der beanstandete Verkehrsunternehmer bzw. dessen 
Lenker nicht bereit oder in der Lage ist, die Sicher
heitsleistungen zu erbringen, wäre dem Verkehrs unter
nehmer bzw. Lenker von den Kontrollorganen die Fort

setzung der Fahrt auf geeignete Weise ( etwa durch Ab
nahme von Fahrzeugpapieren u. dgl. ) zu untersagen. Die 

Kontrollorgane haben hievon die örtlich zuständige Be
zirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 
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(4) Wenn dies im Interesse guter zwischenstaatlicher Be

ziehungen gelegen und ein Mißbrauch nicht zu befürch

ten ist, können die zuständigen Behörden in zwischen

staatlichen Vereinbarungen, soferne dies auch von der 

Vertragspartei im Sinne des Obereinkommens auf der 

Basis der Gegenseitigkeit zugestanden wird, auf die 

Erstellung der Liste der Fahrgäste gemäß Punkt 6 des 

Fahrtenblattes verzichten. In diesem Fall ist die Zahl 

der Fahrgäste anzugeben. 

Abschnitt 6 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

§ 9 

Nach dem Obereinkommen finden die § §  4 und 7 keine Anwen

dung, wenn Abkommen oder sonstige Vereinbarungen, die 

zwischen der Republik österreich und einer anderen Ver

tragspartei im Sinne des Abkommens bestehen oder zwischen 

der Republik österreich und einer anderen Vertragspartei 

im Sinne des Abkommens geschlossen werden, eine liberalere 

Behandlung vorsehen. 

Abschnitt 7 
Vermerke durch die Kontrollberechtigten 

. § 1 0  

Auf dem vom Lenker mitgeführten Fahrtenblatt können die 

hiefür zuständigen Kontrollbeamten Ein- und Ausreise

stempel sowie sonstige Vermerke oder Bemerkungen über Be

anstandungen anbringen. 
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Abschnitt 8 

Ahndung von Zuwiderhandlungen 

§ 11 

(1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 

bis zu S 50. 000, -- zu ahnden ist, begeht, wer 

1. als Unternehmer 

a) entgegen § 7 Abs. 7 und 8 des Übereinkommens das 

Fahrtenblatt nicht rechtzeitig oder nicht ord

nungsgemäß vor Beginn einer jeden Fahrt aus

füllt; 

b) eine Beförderung durchführt, die den Bestimmun

gen des § 4 widerspricht, soferne nicht gemäß § 
2 Abs. 2 oder § 9 eine Ausnahme gestattet oder 

eine liberalere Behandlung vorgesehen ist; 

c) entgegen § 7 Abs. 11 dieses Bundesgesetzes die 

dort bezeichneten Unterlagen nicht ein Jahr lang 

aufbewahrt; 

d) entgegen § 6 Abs. 2 das Fahrtenblatt den zu

ständigen Kontrollbeamten auf Verlangen nicht 

vorzeigt; 

e) e�tgegen § 7 Abs. 3 ein rahrtenh�ft duf ein� 

andere Person überträgt; 

2. als Lenker 

a) entgegen § 7 Abs. 5 das Original des Fahrten

blattes oder entgegen § 7 Abs. 12 das Muster des 

Kontrolldokumentes nicht mitführt oder entgegen 

§ 8 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes das Original 

des Fahrtenblattes oder das Muster des Kontroll

dokumentes den Kontrollberechtigten auf Verlan

gen zur Prüfung nicht aushändigt; 
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b) eine Beförderung durchführt, die den Bestim

mungen des § 4 widerspricht, soferne nicht gemäß 

§ 2 Abs. 2 oder § 9 eine Ausnahme gestattet oder 

eine liberalere Behandlung vorgesehen ist; 

c) die Liste der. Fahrgäste nach § 7 Abs. 9 nicht 

rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erstellt; 

d) im Falle des § 8 Abs. 4, 2. Satz die Zahl der 

Fahrgäste nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 

richtig angibt. 

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 lit. e) 

beträgt die Geldstrafe mindestens S .5.000,--. 

In allen übrigen Fällen hat die Mindeststrafe 

S 2.000,-- zu betragen. 

(3) Bei Verdacht einer Übertretung der�rschriften dieses 

Bundesgesetzes durch ein Verkehrsunternehmen bzw. 

dessen Lenker mit Niederlassung im Gebiet einer ande

ren Vertragspartei im Sinne des Übereinkommens kann 

zur Abwendung der Maßnahme nach § 8 Abs. 2 (Unter

sagung der Fortsetzung der Fahrt durch die nach er

fOlgter Anzeige befaßte Bezirksverwaltungsbehörde) 

von den Kontrollorganen im Sinne des § 37 a VStG 1 950 

als vorläufige Sicherheit ein Betrag bis S 5.000,-

eingehoben werden. 

Abschnitt 9 

Benachrichtigung über 

Zuwiderhandlungen 

§ 12 

(1) Die zuständigen Behörden haben Zuwiderhandlungen, die 

auf dem Gebiet der Republik Österreich von einem 
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Verkehrsunternehmen mit Niederlassung im Gebiet einer 

anderen Vertragspartei im Sinne des Übereinkommens . 

begangen werden, den zuständigen Stellen der betref

fenden Vertragspartei bekanntzugeben, sowie diese ge

gebenenfalls auch Ober die zur Ahndung der Zuwider

handlungen getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

(2) Die Kontrollorgane bzw. die zur Kontrolle ermächtigten 

Beauftragten der Landeskammern der gewerblichen Wirt� 

schaft bzw. deren Gliederungen haben die zuständigen 

Behörden von Zuwiderhandlungen, die von einem Ver

kehrsunternehmer bzw. dessen Lenker mit Niederlassung 

im Gebiet einer Vertragspartei im Sinne des Oberein

kommens auf dem Gebiet der Republik österreich be

gangen wurden, unverzOglich in Kenntnis zu setzen. 

Gegebenenfalls haben die Kontrollorgane gleichzeitig 

auch die von ihnen im Sinne des § 8 Abs. 2 oder 3 un

mittelbar getroffenen Maßnahmen bekanntzugeben. Die 

von den Kontrollorganen durch Anzeige von Zuwiderhand

lungen befaßten, im Rahmen der mittelbaren Bundes

verwaltung tätig werdenden Bezirksverwaltungsbehörden 

haben den zuständigen Behörden von den zur ·Ahndung der 

Zu w i der j) a n d 1 u n gen erg f'i f fe n e n r·t a ß nah m e ,1 z u be r ich te n . 

Abschnitt 10 

Behördenzuständigkeit 

§ 13 

(1) Zuständige Behörde nach den § §  2, 5, 8 Abs. 4 und 12 

Abs. 1 u. 2 ist das Bundesministerium fOr öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr. 
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(2) Ermächtigte Stellen zur Ausgabe des Kontrolldokumentes 

gemäß § 6 Abs. 2 sind der Fachverband der Autobus

unternehmungen und die Fachgruppe der Autobusunter� 

nehmungen bei den landeskammern der gewerblichen Wirt

schaft. 

(3) Die vom Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr zur Einhaltung der Kontrol le der Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes herangezogenen (Grenz-) 

Zollämter haben diesem die Anzahl der im Rahmen des 

Übereinkommens durchgeführten Fahrten und zwar ge

trennt nach Fahrten österr. Verkehrs unternehmen und 

Fahrten seitens eines Verkehrsunternehmens mit Nieder

lassur.g auf dem Gebie�e einer anderen Vertragspartei 

im Sinne des Übereinkommens jährlich bekanntzugeben. 

Abschnitt 11 

übergangs- und SChlußbestimmungen 

§ 14 

(1) Abweichend von § 6 Abs. 2 können die vor dem Inkraft

treten des Übereinkommens für den Gelegenheitsverkehr 

verwendeten Kontrolldokumente für die Dauer von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens (Art. 18 

Abs. 3) weiter verwendet werden. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt am in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betraut; er hat bei der Vollziehung des § 4 bis 8 
dieses Bundesgesetzes das Einvernehmen mit dem Bundes

minister für Inneres und dem Bundesminister für Finan

zen zu pflegen. 
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Vorblatt 

Entwurf eines Bundesgesetzes zur Erfüllung des Überein
kommens über die Personenbeförderung im grenzüberschrei
tenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen. 

Zielsetzung 

Das vorliegen�e Bundesgesetz dient der Erfüllung des am 
1. Juni 1986. für Österreich in Kraft getretenen Überein
kommens über die Personenbeförderung im grenzüberschrei
tenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen, durch das neue 
Regelungen zur Liberalisierung bestimmter Gelegenheits
verkeh�sdienste und zur Einführung eines vereinfachten 
und einheitlichen Kontrolldokumentes für den gesamten 
Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen eingefÜhrt worden 
sind. 

Lösung 

Nach Artikel 13 des Übereinkommens über die Personenbe

förderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr 
�:.' .. . 

mit Omnibussen sind die Vertragsparteien gehalten, die 
zur Erfüllung des Übereinkommens erforderlichen Maßnahmen 
durch Erlassung eines Jurchführungs- ( Erfüllung)gesetz zu 
treffen. 

Alternativen 

keine 

Kosten 

Mit der Erfüllung des Übereinkommens durch dieses Bundes
gesetz sind für die Republik österreich keine nennens
werten Kosten verbunden. 

- . 
-- .. � 
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Erläuterungen zur R V  

Allgemeines 

Dieses Bundesgesetz dient der Erfüllung des Überein

kommens über die Personenbeförderung im grenzüberschrei

tenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen sowie der 

Schaffung innerstaatlicher Rechtsvorschriften auf dem 

Gebiete des gr.enzüberschreitenden Personenverkehrs mit 

Omnibussen, die auf Grund des Abschlusses des genannten 

Übereinkommens notwendig geworden sind. 

Dieses "Übereinkommen über die Personenbeförderung im 

grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomni

busse!:" das die Kurzbezeichnung "ASO R" trägt, \'lUrde am 

26. Mai 1982 von östereich, den Europäischen Geme (nschaf

ten, Finnland, Norwegen, Portugal, Schweden, der Schweiz, 

Spanien und der Türkei unterzeich�e� und ist am 1. Dezem--'" 

ber 1 983 im Verhältnis zwischen den Europäischen Gemein

schaften Finnland, Norwegen, Schweden und der Türkei in 

Kraft getreten. Seit 1. April 1 984 gilt es auch im Ver-

h ä I t n i s z w i s ehe n den vor gen a n n t e n Ver t rag s par t eie n .u nd 

Spanien. Das Inkrafttreten für die übrigen Vertrags

parteien richtet sich nach Artikel 18 Absatz 3 des Über

einkommens. Demzufolge ist das Übereinkommen nach dessen 

Genehmigung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 Abs. 2 
B- VG und nach erfolgter Ratfikation am 14. 3. 1 986 beim 

CEMT-Sekretariat in Paris hinterlegt worden und hinsicht

lich Abschnitt I des Übereinkommens am 1. 6. 1 986 in Kraft 

getreten. Die Abschnitte 11 und 111 des Übereinkommens 

treten gemäß Art. 18 Abs. 4 des übereinkommens sieben 

Monate nach dem Inkrafttreten für den innerstaatlichen 

Bereich, also am 1. 1. 1987 in Kraft. 
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Zum Hauptinhalt des Übereinkommens gehören im wesent

lichen Vorschriften zur Liberalisierung bestimmter Ge

legenheitsverkehrsdienste und zur Einführung eines ein

heitlichen Kontrolldokumentes für den gesamten Gelegen

heitsverkehr mit Omnibussen. 

Nach Artikei 13 dieses Übereinkommens erlassen qie 

Vertragsparteien die zur Durchführung des Ubereinkommens 

erforderlichen Maßnahmen. Diese Maßnahmen sollen gemäß 

Art. 13 u. a. folgendes regeln: 

- Die Organisation des Verfahren und die Mittel �er Kon

trolle sowie die Ahndung von Zuwiderhandlungen; 

- die Gültigkeitsdauer des Fahrtenheftes; 

- die Auswertung und Aufbewahrung des Originals und der 

Durchschrift des Fahrtenblattes; 

- die Bestimmung der zuständigen Behörden nach den 

Artikeln 2, 6, 10 und 14 sowie der Stellen nach'Ar

tikel 6; 

- die auf dem Fahrtenblatt durch die Kontrollberechtigten 

ggf. anzubringenden Sichtvermerke. 

Um das mit dem Abschluß dieses Übereinkommens verfolgte 

Ziel zu verwirklichen, für sämtliche Formen des Gelegen

heitsverkehrs mit Kraftomnibussen ein einheitliches Kon

trolldokument zu schaffen, war es erforderlich, die bis

her bestehenden Kontrolldokumente durch das mit dem In

krafttreten des Übereinkommens eingeführte neue Kontroll

dokumentmuster und die neuen Einzelheiten seiner Verwen

dung zu ersetzen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Abschnitt 1 

§ 1 Diese Bestimmung enthält die genaue Definition, 

welche Art des Personenverkehrs durch das Über

einkommen erfaßt wird und aus welche Verkehrs

arten dieses Bundesgesetz Anwendung findet. 

§ 2 u. 3 Enthalten die Begriffsbestimmungen der ein

zelnen Verkehrsarten, deren Aufnahme auch im 

Text des vorliegenden Durchführungs - (Erfül

lungs )gesetzes im Interesse der größtmöglichen 

Klarheit als notwendig erachtet wird. 

Zu Abschnitt 2 

§ 4 Enthält die durch das Übereinkommen erfaßten liberali

sierten Personenbeförderungen. 

Zu Anschnitt 3 

§ 5 Durch diese Bestimmung wurde die Organisation der 

Kontrolle festgelegt, wobei die Wahrnehmung der 

Kontrolle zunächst grundsätzlich dem Bundesministe

rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zuge

ordnet wurde, das allerdings diese Aufgabe den Kam

mern der gewerblichen Wirtschaft delegieren kann. 

Weiters wurde der zu den Kontrollberechtigten ge

hörende Personenkreis genau umschrieben, sowie 

eine nähere Bestimmung getroffen, auf welche Art 

sich die Kontrollberechtigten auszuweisen haben. 

Außerdem wurde eine nähere Umschreibung eines 

staatlichen Aufsichtsrechtes für diesen Personen

kreis vorgenommen. 

290/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 33

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Abschnitt 4 

§ 6 Regelt das bei der Durchführung der Kontrolle durch 

die hiezu Berechtigten zu handhabende Verfahren. 

Zu Abschnitt 5 

§ 7 Diese Bestimmungen enthalten s!mtliche. das vorge

sehene Kontrolldokument betreffenden Vorschriften. 

insbesondere hinsichtlich der Gültigkeitsdauer des 

Fahrtenheftes. der Aufbewahrung der Kontrolldoku

mente sowie auch die zur statistischen Erfassung der 

Anzahl der von den Unternehmern durchgeführten Fahrten 

vorgesehene Vorgangsweise. 

• 

§ 8 Regelt die im Falle der Nicht� nhaltung der Kon

trollbestimmungen zum Tragen kommenden Maßnahmen, 

insbesondere das bei den Geleg�nheitsverkehrsdiensten 

im Falle der Nicht vorweisung des Kontrolldokuments 

sowie beim Verdacht einer Übertretung vorgesehene Zu

rückweisungsrecht und die im Interesse guter zwischen

staatlicher Beziehungen vereinfachte Vorgangsweise 

durch Verzicht auf die Erstellung einer Fahrgastliste. 

Zu Abschnitt 6 

§ 9 Behandelt das Verhältnis zwischen den durch das Über

einkommen bereits liberalisierten Personenbeförderungen 

und allenfalls zwischen der Republik und einer Ver

tragspartei im Sinne des Übereinkommens bestehenden 

bzw. zwischen diesen künftig abzuschließenden Abkommen 

oder sonstigen Vereinbarungen, die eine Ausnahme hievon 

oder eine noch liberalere Behandlung gestatten. 

-. 
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Zu Abschnitt 7 

§ 10 Enthält die Fälle, in denen auf den vom lenker mit

geführten Fahrtenblatt Vermerk.e angebracht werden 

können. 

Zu Abschnitt 8 

§ 11 Regelt die für den Fall des Zuwiderhandelns gegen 

die Bestimmungen des Obereinkommens bzw. dieses 

Bundesgesetzes vorgesehenen Straf tatbestände, wobei 

diese in der Wei�e gegliedert sind, je nach dem, ob 

der Unternehmer bzw. der lenker diese erfüllt und 

daher zu verantworten hat, sowie die hiefür vorge

sehenen Rahmen -Strafsätze. Weiters enthält dieser 

Abschnitt die beim Verdacht einer Übertretung durch 

einen Verkehrs unternehmer bzw. dessen lenker den 

Kontrollorganen zustehende Möglichkeit der Einhe

bung einer Sicherheitsleistung. 

Zu Abschnitt 9 

§ 12 Regelt auf Grund der in Artikel 14 Abs. 2 des 

Obereinkommens verankerten gegenseitigen Benach

richtigungspflicht die von den zuständigen Be

hörden wahrzunehmende Aufgabe, die in der be

treffenden anderen Vertragspartei in Betracht kom

menden Stellen über Zuwiderhandlungen von Ver

kehrsunternehmern mit Niederlassung auf dem Ge

biet dieser Vertragspartei sowie gegebenenfalls 

über die zur Ahndung der ZUWiderhandlungen ge

troffenen Maßnahmen zu unterrichten� 

Ferner enthält dieser Abschnitt die den Kontroll

organen bzw. den nach erfolgter Anzeige im Rahmen 
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der mittelbaren Bundesverwaltung tätig werdenden 

Bezirksverwaltungsbehörden bezüglich derartiger 

Zuwiderhandlungen obliegende Meldepflicht. 

Zu Abschnitt 10 

§ 13 Nimmt im wesentlichen eine Umschreibung der zustän

digen Behörde bzw. der ermächtigten Stellen vor. 

Zu Abschnitt 11 

§ 14 Enthält zunächst die hinsichtlich der derzeit 

bestehenden Kontrolldokumente vorgesehene Obergangs

regelung, weiters den Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes entsprechend den im überein

kommen diesbezüglich im Artikel 18 Abs. 4 vorges e

henen Vakanzen (nämlich sieben Monate nach dem für 

den innerstaatlichen Bereich geltenden Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des übereinkommens),  der demzufolge 

ursprünglich mit 1. 1. 1 987 vorgesehen war, der jedoch, 

da gegenwärtig das Wirksamwerden dieses Bundesge

setzes noch nicht abzusehen ist, vorerst noch of;en 

gelassen wurde. Schließlich sind noch die mit der 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Stellen 

bzw. die hievon mitberührten Wirkungsbereiche - und 

zwar das Innen- und Finanzressort angeführt. ( Voll

ziehungsklausel) . 
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An 1 ag e -zu .§ b I I (Grünes Papier - Abmessungen DI N A 4, 29, 7 x 21an) 

\ 

REPUBLIK 
OST.ERREICH 

� ·Fachverband �� d�r�.utob
_�
sunternehmun�en 

Heft NfJ' 
4 ···A - Postfach 170, Telefon 6505/31 60 

1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 

FAHRTENHEFT 

für die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraft
omnibussen, erstellt In Anwendung de • 

. - ASOR (Obereinkommen Ober die . Personenbeförderung Im grenzüberschreitenden 
Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibu .. en) 

. - und der Verordnung Nr. 177/66/EWG des Rat.. über die Einführung 9em.i�m.r 
Regeln für den grenzüberschreitenden Personen,!erkehr mit Kraftomnibussen 

Name und Vorname oder Bezeichnung der Firma cMs Verkehrsunternehmer&: ____________ : __ 

........... � ........ _ ..................................... _ ......................... _ ................................................... _ ........................... __ ..... _. __ ..... _ ..... _._ ....... _---

' .  

Anschrift: 

� . .......... _ ................... -.................... _ ................................................................ -.... _ ........ _ ... _-_._-------_ .. _-

.... _ .... _ ....... " •••• �._ ............. _ •••••••••• _ •• _ ••••• • __ •••• .. ··_··-·�_ •• __ n. 

10rt und Tag dar Ausgabe de. Fahrtenhefte.) (Unterschrift und Stempel der Behörde oder der 
Ste"e, die du Fahrtenheft ausgibt) 

1 

i 
I 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

':··�-···.·.��f�c- ,._,,·�i��:-.;Lf�f� 
: '\ . �" "-�,�:" �'_ . ·<�·:;�t-,c. EItdiIunsi der vet ...... n Symbole und AAw.laung tÜr du Au.füllen eIN Fahrtenblatta . 

• 

_111""-' t--, ----

L88f'hinfahrt. um eine Gruppe von Fahrgästen a�unehmen 
und sie in das ZuIassungsIand des Fahrzeugs zubringen 

C 

D 

r-\.. � " '11M � \!r" ooov 'ijrU1,,'''jIl/' . 
o - Au�� der Fahrgäste und Natio�it�lS. 

zeichen des Landes 
, ® - Absetzort der Fahrgäs&e und Na'kInaIitäts-. zeichen des Landes .• _--

• Sonstiger Gelegenheitsyerj(ehr (Merkmale) 
. . ' ',-" 

Programm der Fahrt . ' 

Daten 

B 

C1 

C2 

C3 

.' 
J J J _ _____ ll_, . Zahl der den Fahr- ' . : 

gästen angebotenen , 
Sitzplätze . . •  . 

Name und Vorname oder Bezeichnung der Fwma des 
Verkehrsunternehmers und Anschrift 

Name(n) des Fahrers oder der Fahrer '_,. : . 

../ - "'Y- " 
--��.-�:'-- ,'l-

.' 

Besetzte Hinfahrt mit anschIie8ender l.eerrückfahft 
'. O=·�abed8s�.an� 

. die Fahrgäste abgesetzt . 
werden. und des NaIioMIi-- ' tätszeichens des Landes .•. 

-. 

siehe .. WIChtiger Hinweis" - .-

�-: . . -r;:..�-
�,,� :-'�_: - i:::.::._ -' '-:'_-"':- -;\-':"4i.";-' 

�- .. :-�:",�.-;;, �., 

ßT- - die erforderliche Genehmigw\g ist beigefügt ; ' <'?'" ' �" .' .--:"�� .:. 

[i-- �migUng nicht �rderIid, . . � :<' "�. c. • • . . .  :? �'''''�.';{ . 
� : -

·Tagesstreckenangaben· 

Ort und des Landes 

\ � . 

,.....------1 
��--�---------------

. ,r--------- �2 __________________ � 
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